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Die frühneuzeitliche Stadt brauchte für das 
Funktionieren des Gemeinwesens Speziali­
sten, die auf ihrer Lohnliste standen: die Heb­
amme, die Lehrkräfte, die Torwächter, die 
Nachtwächter, die Flurwächter. Die Bierpro­
duktion der Bürger im Kommunbrauhaus be­
treute ein Braumeister. Solange das Vieh auf 
die Weide getrieben wurde, war der Hirte un­
entbehrlich. *’ Nicht zuletzt gehörte der Stadt­
türmer zur personellen „Grundausstattung“.2) 
Nur wenige fränkische Städte hatten keinen 
Türmer in ihrem Dienst. Der Türmer wohnte 
in den meisten Fällen auf einem Torturm, der 
an der höchsten Stelle der Stadt stand, selte­
ner auf einem Kirchturm wie in der Oberen 
Pfarre zu Bamberg,3) in Hollfeld4’ oder in 
Weismain.5’

Wachdienst und Musikpflege
Der frühneuzeitliche Türmer hatte im we­

sentlichen zwei Aufgaben, die hin und wie­
der kollidierten und nicht wenige Vertreter 
des Berufs überforderten: den Wachdienst 
und die Musikpflege. Als im 16. Jahrhundert 
die Pflichten des Lichtenfelser Türmers nie­
dergeschrieben wurden, war fast durchweg 
vom Wachdienst die Rede. Der Türmer durfte 
wegen dieser Verpflichtung nur alle 14 Tage 
seinen Turm verlassen - wenn er nämlich sei­
nen Badetag hatte.6’ Im Wachdienst wird man 
überhaupt den Ursprung der Institution „Stadt­
türmer“ zu suchen haben: Im Mittelalter, als 
die Fehde ein legitimes Mittel war, sein Recht 
durchzusetzen, mußte ein Mann vom höch­
sten Punkt der Stadt Tag und Nacht nach 
Feinden der Stadt Ausschau halten. Denn 
Feinde, die Feuer in die Stadt warfen, konn­
ten leicht eine Katastrophe auslösen, wie 
1473 in Staffelstein geschehen. Selbst eine 
bloße Unachtsamkeit konnte schlimme Fol­
gen haben: Ein kleiner Brand, nicht zügig be­
kämpft, konnte angesichts der dichten Bebau­
ung die gesamte Stadt in Schutt und Asche 
legen, so daß eine rasche Warnung unver­

zichtbar war. Je nach Vorfall hatte der Türmer 
die Bürgerschaft durch bestimmte Signale zu 
alarmieren; überdies hatte er zwischen Mit­
ternacht und Tagesanbruch jede volle Stunde 
mit dem Hom anzuzeigen - ein Zeichen, das 
den Bürgern in der stockdunklen Stadt die 
Sicherheit geben sollte, daß er wache und sie 
vor Feuer und Feinden behüte.

Nach und nach gewannen freilich andere 
Aufgaben des Türmers an Gewicht. Aus dem 
Wächter, der Blasinstrumente zu beherrschen 
hatte, wurde ein Vollmusiker - ein Bläser und 
Streicher -, der nebenbei Wachdienste zu lei­
sten hatte. Er gestaltete das musikalische 
Leben in der Stadt und ihrem Umland.

Im Oktober 1626 erhielt „Sebastian Be- 
Iteimb, gewesen Thürner zu Staffelstein aus 
der fürstbischöflichen Hofkammer zu Bam­
berg eine Spende, weil er „den Blaßen nicht 
mehr vor stehen kann ‘<τ> - ein Hinweis auf die 
noch herrschende Dominanz der Blasinstru­
mente. Die Dienstunfähigkeit Beheimbs war 
offenbar vorübergehend, denn im Januar 
1627 empfing er, ausdrücklich als Staffelstei- 
ner Türmer bezeichnet, erneut eine Gabe, als 
er „bey Hoff“, also am fürstbischöflichen Hof 
zu Bamberg, „umb ein new Jahr geblaßen “ 
hatte.8’ Eine dichte Überlieferung über die 
Türmer setzt in den meisten Städten freilich 
erst im ausgehenden 17. Jahrhundert ein, in 
einer Phase, als sich das neue, bipolare Be­
rufsbild des Türmers ausgebildet und das mu­
sikalische Wirkungsfeld verbreitert hatte.

Der Türmer als zentrale Gestalt 
des städtischen Musiklebens 
im 18. Jahrhundert

Als die musikalischen Aufgaben des Tür­
mers wuchsen, stiegen seine Bezüge. Der 
1691 berufene Staffelsteiner Türmer erhielt 
bloß 3 Gulden im Quartal,9’ so daß der Rat 
nach kurzer Zeit die Besoldung aufstocken 
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mußte.10) In Staffelstein war, wie überall, die 
Stadtkasse leer, so daß man sich das Geld dort 
holte, wo noch am ehesten Mittel vorhanden 
waren: bei den städtischen Stiftungen, die oh­
nehin von Ratsmitgliedem verwaltet wurden. 
Im konkreten Fall mußte das Spital aushel­
fen, ebenso bei einer weiteren Erhöhung im 
Jahr 1700.n)

Eine Übersicht aus dem Jahr 1705 macht 
deutlich, wie stark die Stiftungen beansprucht 
wurden: Von den 54 Gulden, die der Türmer 
nunmehr im Jahr bezog, kamen lediglich 11 
vom Bürgermeisteramt. Dagegen steuerten 
das Spital und das Siechamt je 13 Gulden bei, 
die Pfarrkirchenstiftung und die Kirchenstif- 
tung der Staffelbergkapelle je 8, und 1 Gul­
den kam von einer örtlichen Bruderschaft.12)

Um die gleiche Zeit, nämlich 1700, stellte 
auch die Stadt Scheßlitz die Besoldung für 
ihren Türmer auf neue Füße. Vorher hatte es 
offenbar einen bloßen Wächter gegeben; der 
Musiker war teurer. Ihm sollte zusätzlich zur 
hergebrachten Zahlung der Stadt die Kir­
chenstiftung jeder auswärtigen Filialkirche 
im Pfarrsprengel von Scheßlitz 2 Gulden pro 
Jahr zahlen. Vom Frühmeßopfer, den Spen­
den der Gläubigen während der morgendli­
chen Messe, sollten 17 Gulden an den Türmer 
gegeben werden. Ferner sollte eine nicht näher 
spezifizierte Summe ( „etwas “) von einer Spi- 
talstiftung kommen. Der Geistliche Rat in 
Bamberg stimmte grundsätzlich zu - schließ­
lich diene der Plan „cw Beförderung der Ehr 
Gottes und Haltung einer bestendigen Music 
in der Kirchen. “13)

Solche Türmer bedurften einer ordentli­
chen Ausbildung. Pankraz Muntsch (1662- 
1707)14) aus Staffelstein erlitt eine Verletzung, 
die schwere körperliche Arbeit dauerhaft ver­
bot. Daraufhin ließ ihn der Stadtrat „die Statt­
pfeifferskunst uff allerhand Instrumenten drey 
Jahr lang lehrnen. “15) Überdies empfing er 
1685 eine Zahlung aus drei Staffelsteiner Stif­
tungen, damit er obendrein ein Vierteljahr 
lang in Kulmbach als „musicus instrumenta- 
lis seine fundamenta besser [...] setzen und 
[...] begreiffen“ könne. Wie Muntsch in seiner 
Bittschrift erläuterte, wolle ihn der Kulmba­
cher Stadttürmer, „gar ein lieber gutherziger 

erfahrner Man in der „Instrumentalmusic 
[...] perfectionirn. “16)

Je mehr sich das neue Berufsbild des Tür­
mers verfestigte, desto üblicher wurde eine 
förmliche Lehrzeit; man sprach - in Analogie 
zu Handwerken - von „Türmergesellen Ein 
Lehrbrief für einen solchen Türmergesellen, 
der nach sage und schreibe zwölf Jahren aus­
gelernt hatte, ist erhalten:17) Er wurde 1782 
ausgestellt für Wolfgang Adam Reinhard 
( 1762-1807),18) in Lichtenfels als Sohn eines 
Türmers geboren und ab 1794 selbst Türmer 
seiner Heimatstadt Zwei benachbarte Türmer 
und mehrere Musikantengesellen haben die 
Urkunde besiegelt.

Mißstände, wie sie im „normalen“ Hand­
werk vorkamen, begegnen uns auch bei Tür­
mern. So bemühte sich der Staffelsteiner 
Türmer 1712, die Lehrzeit seines Lehrjungen 
entgegen dem geschlossenen Vertrag hinaus- 
zuzögem, denn als Geselle hätte dieser An­
spruch auf Bezahlung gehabt. Der Stadtrat 
mußte einschreiten und trug dem Türmer ul­
timativ auf, den Lehrling zum Gesellen frei­
zusprechen und für seine anschließende Arbeit 
zu entlohnen.19)

Welche Instrumente ein Türmer des 18. 
Jahrhunderts zu beherrschen hatte, wird aus 
Staffelsteiner Quellen deutlich. Hier lesen wir 
1739, der Türmer habe nachts zur vollen 
Stunde ein Homsignal zu geben, zum Gebet­
läuten mittags und abends auf dem Zink und 
der Posaune zu blasen und in der Fasten- und 
Adventszeit zu bestimmten Anlässen auf der 
Trompete und dem Waldhorn zu spielen.20) 
Daneben nahm die Geige, zumal in der Kir­
chen- und der Unterhaltungsmusik, breiten 
Raum ein.

Als 1811 das Erbe des Staffelsteiner Tür­
mers Johann Fröba aufzuteilen war, verstei­
gerte das Landgericht Lichtenfels seinen 
beweglichen Besitz - Immobilien hatte er oh­
nehin nicht sein Eigen genannt -, und diese 
Auktion macht deutlich, welche Musikinstru­
mente man in einem Türmerhaushalt erwar­
ten konnte: fünf Waldhörner, vier Trompeten, 
eine Posaune, drei Geigen und eine Viola. 
Dabei erbrachte eine Violine aus Cremona 
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mil über 10 Gulden bei weitem mehr als die 
übrigen 13 Stücke zusammen.20

Die Zahl der Instrumente zeigt, daß der 
Türmer nicht allein musizierte, sondern ein 
Orchester leitete. Dazu gehörten seine Gesel­
len und Lehrlinge, vielleicht seine Söhne, ge­
legentlich wohl auch musikalisch begabte 
Bürger der Stadt. Mil solchen Kapellen be­
reicherte der Türmer nicht nur die Gottes­
dienste, sondent auch prix ate l este und öffent­
liche Ereignisse. Das bildete zusammen mit 
der städtischen Besoldung das wirtschaftliche 
Rückgrat für den Türmer samt Familie. Folg­
lich stürzte es ihn in Not, w enn die Einnah­
men aus der l mrahmung von besten weg­
fielen. 1711 etwa klagte der Staffelsteiner 
Türmer, er habe wegen der Trauerzeit nach 
dem Tod von Kaiser Joseph I. „eine zeithero 
nicht auf denen Danzpläzen |...| uffwarten 
dürfen. “ ,ßlit wehenartigen Bitten" suchte er 
um eine Sonderzahlung aus öffentlichen Mit­
teln nach, die ihm auch gewährt wurde.22) 
1782 bewilligte der Staffelsteiner Stadtrat 
dem Türmer ein Almosen, „weilen er mit vie­
len Kinderen bey dermahliger /?|eiliger] Fa­
stenzeit ganz keinen Verdienst habe.‘t2y>

Obendrein machten dem Türmer auswär­
tige Spielleute und Bürger Konkurrenz. Ent­
sprechende Klagen der Türmer sind Legion. 
Um andere Musiker auszuschalten, versuch­
ten sie, ein Monopol zu erlangen. Eine Stadt 
und die Dörfer in ihrem l ’mkreis unterlagen 
dem Bierbann; hier durfte nur das von den 
Bürgern gebraute Bier ausgeschenkt werden. 
Entsprechend führte die Bamberger Regie­
rung während des 18. Jahrhunderts in man­
chen Amtssprengeln einen Musikbann ein. 
Einzig der Türmer der Amtsstadt mit seinen 
Gesellen, Lehrlingen und von ihm bezahlten 
Musikanten durfte bei bestimmten Anlässen, 
namentlich bei Hochzeiten und Kirchweihen, 
musizieren.

1736 beschwerte sich der Türmer von 
Ebermannstadt zum wiederholten Mal, der 
Vogt schütze ihn nicht „gegen die außländi- 
sche [...] Spiehlleuthe“; gemeint waren wohl 
Musikanten aus ritterschaftlichen Orten wie 
Pretzfeld oder aus dem bayreuthisehen Amt 
Streitberg. Dies verursache „grösten Abbruch 
seiner Nahrung ", zumal er umgekehrt weder 

in anderen bambergischen Ämtern noch in 
„ausländischen" Orten auftreten dürfe. Die 
fürstbischöfliche Regierung befand, es sei 
„allerdings billig", daß der Türmer „gegen 
die Ausländische geschützet werde. " Der Vogt 
habe also zu verhindern, daß „sich frembte 
Spiehlleuthe zu des Ebermannstatter Statt- 
thürners mercklichen Schaden in dem ihm an­
vertrauten Ambt einfinden. “24)

Nicht überall wurde es so gehandhabt. Der 
Scheßlitzer Türmer Johann Adam Bäumel, 
aus Wondreb in der Oberpfalz zugewandert, 
bewegte die örtlichen Beamten 1735 dazu, 
daß sie alle Dorfschultheißen und Wirte 
des ausgedehnten Amtssprengeis, der Pflege 
Giech, anwiesen, „zu ihren öffentlich Tanz, 
Kirchweyen und Hochzeiten keine andere 
Spiel-Leuth alß den Thürner zu Scheßlitz zu 
gebrauchen." Die Betroffenen riefen jedoch 
die vorgesetzte Behörde, die fürstbischöfliche 
Regierung in Bamberg, an. Sie, die Wirte und 
die Bew ohner der amtsangehörigen Dörfer, 
w ürden hierdurch „nicht nur an ihren öffent­
lichen Lustbarkeiten, sondern auch zum öff- 
tern an ihrer Nahrung und Kundschafft ge- 
hinderet", und das Gebot verursache zusätz­
liche Kosten - denn die Kapelle des Stadttür­
mers kostete offenbar mehr als andere Mu­
sikanten. Die Regierung entschied zugunsten 
der Kläger. Zwar komme dem Türmer das 
Recht zu, „mit Außschliesung aller anderen 
in dem Stättlein allein zu spielen"; die Un­
tertanen auf dem Land aber sollten weiterhin 
die Möglichkeit haben, „Spielleuth zu neh­
men, wo sie wollen.“

Konnte sich Bäumel schon im Amtsbezirk 
nicht durchsetzen, so wollte er wenigstens in 
Scheßlitz zu seinem althergebrachten Recht 
kommen. 1736 beklagte er sich über den Or­
ganisten und einen der beiden Lehrer in Scheß­
litz, und der Stadrat schuf durch ein klares 
Gebot sogleich Abhilfe: Er wies die beiden 
an, „mit Spillen und Musiciren in Wirths- und 
Burgerßhäußern keinen Eintrag mehr zu 
thuen, dessen müssig zu stehen und bey ihren 
officiis zu verbleiben. "26)

Erst 1747, unter dem nächsten Fürstbischof, 
unternahm Johann Adam Bäumel einen neuer­
lichen Anlauf für eine große Lösung. Die Re­
gierung verwies in ihrem Gutachten darauf, 



daß manche Türmer den Musikbann im gan­
zen Amt hätten, andere nicht; der Bischof 
könne also nach Belieben entscheiden.^Dar­
aufhin traf dieser eine Anordnung, die im 
Sinne Bäumeis war. Der Türmer habe die 
Aufgabe, „den offentligen Gottesdinst mit 
einer guten Music [..ffeyerlig zu machen“, 
deshalb solle er nicht nur in der Stadt, „son­
dern auch in dem gantzen Amt“ befugt sein, 
„die offentlige Kirchweyhen und Hochzeiten 
alleine zu bestellen. “ Auf sonstige „Lustbahr- 
keiten“ freilich hatte er keinen Anspruch; hier 
blieb es den Untertanen unbenommen, „sich 
anderer Musicanten nach Willkühr und Ge­
fallen zu bedienen. “28)

Bäumel machte Schule: 1748 erlangte der 
Lichtenfelser Türmer unter Verweis auf das 
Scheßlitzer und auch auf das Kronacher Vor­
bild ein entsprechendes Privileg,29) und 1779 
gelang dies ebenso dem Pottensteiner Stadt­
türmer. Wer Musik wünschte, der hatte sich 
zuerst an den Türmer zu wenden. Nur wenn er 
den Auftrag nicht ausführen konnte oder 
wollte, kam ein anderer Musikant zum Zug.30) 
In Staffelstein durften bei Jahrmärkten zwar 
fremde Gruppen spielen, aber 1790 bestimmte 
das Bamberger Domkapitel als Stadtherr, dem 
Türmer stehe eine Zahlung zu „von jeder Trou­
pe frembder Musicanten, welche an denen 
8 Jahr-Märckhen oder auch an anderen zu 
spielen erlaubten Tagen in Staffelstein auf­
spielen thuen.“31'1

Gerade die Chance, sich durch private Auf­
träge zusätzliche Einnahmen zu verschaffen, 
verführte manchen Türmer dazu, seine Wäch­
terpflicht zu vernachlässigen. Das Dilemma 
zieht sich wie ein roter Faden durch die Ge­
schichte des Türmerwesens im 18. Jahrhun­
dert.32) So wurde 1698 der Staffelsteiner Tür­
mer „alles Ernsts admoniret, das er seine 
Nachtwacht uff dem Stattturn mit besseren 
Fleis, als bishero geschehen, versehen solté, 
oder in Ermanglung dessen mann, sich umb 
einen andern Turner zu bewerben, gemüssi- 
get würde. “33)

Zahlreiche Zitate ließen sich anreihen. 1734 
ermahnte der Staffelsteiner Stadtrat den Tür­
mer wegen seiner nachlässigen Nachtwache 
und legte fest, künftig habe er für jedes un­
terlassene stündliche Blasen eine Strafe zu 

zahlen. Doch selbst diese Maßnahme half 
wenig. Nach einem halben Jahr stand er er­
neut vor den Ratsherren, die ihm die altbe­
kannten Versäumnisse vorhielten. Der Türmer 
aber zeigte nicht Reue, ihm platzte der Kra­
gen. „Er habe als ein Musicant gelehrnet, 
und nicht als ein Thürner oder Nachtwäch­
ter, darauf habe er nicht gelehrnet, er wolte 
sein Music versehen als Stattmusicus, die 
Nachtwacht könte er nicht versehen. “ Gern 
verzichte er auf das - mit 4 Gulden in der Tat 
bescheidene - Entgelt für seine Nachtwache.34)

Das Zitat zeigt, daß sich innerhalb einiger 
Jahrzehnte, vom späten 17. Jahrhundert bis in 
die 1730er Jahre, das Berufsbild des Türmers 
gewandelt hatte. Aus dem Wächter, der auch 
musizierte, war ein Berufsmusiker geworden, 
der nebenbei und eher ungern wachte, aber 
dazu verpflichtet war. Ebenso war in den 
Augen der städtischen Vorgesetzten die Kir­
chenmusik in den Mittelpunkt der Dienstauf­
gaben gerückt. Als 1750 der Rat von Lichten­
fels der fürstbischöflich-bambergischen Re­
gierung einen neuen Türmer präsentierte, be­
gründete er seine Personalentscheidung damit, 
der Betreffende habe „zur Prob seine Erfah­
renheit in der Music sattsamb in der hiesigen 
Pfarrkirchen erwiesen. “35) Ausdrücklich be­
merkte der Rat, man habe „nicht vor sich 
umb einen wohlerfahren Thürner“ gesorgt, 
„sondern vor die Kirchen zur Ehr Gottes und 
damit mann auch einen erfahrnen Musican­
ten darstellen könne.“3®

Wandlungen im 
frühen 19. Jahrhundert

Die staatlichen Umwälzungen des frühen 
19. Jahrhunderts und die staatsaufklärerische 
Politik des Montgelas’sehen Bayern blieben 
nicht ohne Folgen für die Türmer. In dieser 
Zeit veräußerte der Staat Immobilien und 
Rechtstitel, die er nicht brauchte, an den Meist­
bietenden.

So stand auch das Monopol, Musikveran­
staltungen auszurichten, mancherorts zum 
Verkauf, das Recht also, das bis dahin ein 
Stadttürmer genutzt hatte. 1808 beispiels­
weise setzte das Rentamt Weismain „die Mu­
sikhaltung in denen zum hiesigen Rentamte 
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gehörigen vermischten Ortschaften Wohnsig, 
Altenkundstadt, Mainklein, Kirchlein, und 
Maineck zur öffentlichen Verpachtung “ aus.37)

Als ein Verstrich auch in Lichtenfels drohte, 
wandte sich der Türmer Sigmund Kerling mit 
einem Bittschreiben an die Finanzdirektion 
Bamberg. Dieser Brief gewährt einen Ein­
blick in Alltag und Lebenswirklichkeit eines 
Türmers.3®

Kerling hielt die Wache auf dem Turm 
nicht selbst, sondern beschäftigte dafür auf ei­
gene Kosten zwei Dienstboten. „Die geringe 
Besoldung von der Stadtgemeinde reichet 
nicht zu, diese [Hilfskräfte], dann das ganze 
Jahr über ein Nachtlicht und die wegen der 
Wache nothwendige ununterbrochene Hei­
zung zu bestreiten.“ Die Musik sei daher 
seine „einzige Nahrungsquelle“.

Zu diesem Zweck habe er ein Orchester 
aufgebaut, und mit diesem habe er „die alte 
so häufig bemerkte Rohheit gröstentheils ver­
dränget. “ Dies sei, so ließ er durchblicken, 
seiner musikalischen Kunstfertigkeit zu ver­
danken. Nun habe er mit seiner Kapelle sogar 
schon Tourneen unternommen. Er sei „von 
gebildeten Gesellschaften in das Ausland“ 
berufen worden: nach Coburg, Neustadt bei 
Coburg und „in das Baad zu Steeben im Bay- 
reuthischen, wo ich überall Verdienst und 
Beyfallfand. “ In der Stadt erteilte Kerling un­
entgeltlich Musikunterricht, wohl nicht zu­
letzt um Kräfte für sein Orchester heranzu­
ziehen. Außerdem hatte er eine Militärkapelle 
aufgebaut, nämlich ein zwanzigköpfiges Blas­
orchester für die Landwehr, das Bürgermili­
tär.

„Und was ist jezt mein Lohn, meine Aus­
sicht?,“ fragte er die Finanzdirektion und 
antwortete selbst: „Durch einige dreiste, ge- 
schmack-, vermögens- und sittenlose Quer­
pfeifer und Possenmacher meinen Erwerb, 
meinen Nahrungsstand, mein Familienglück 
bedroht zu sehen. “ Namentlich fürchtete Ker­
ling die Konkurrenz eines „Vagabundenver- 
ein [s] “ im benachbarten Schney, der offenbar 
Interesse habe, das Musikmonopol zu pach­
ten. Diese Gruppe bestehe, so Kerling, aus 
einem Drehorgelspieler „in Begleitung eines 
Querpfeifers und eines Tambourinspielers 

oder höchstens eines plumpen Zimbalschlä- 
gers. “ Was der geschickt komponierte Brief 
bewirkte, ist unklar. Grundsätzlich bleibt fest­
zuhalten: So wie die Bürger ihren Bierbann 
verloren, so büßte der Türmer sein Musik­
monopol ein, wo es noch bestand. In Scheß­
litz war es ohnehin bereits 1799 gelockert 
worden.39)

Die Zeitströmung beeinflußte auch den 
Dienstsitz. Stadttürme galten der aufgeklär­
ten Obrigkeit als entbehrlich; zumal Tortürme 
schienen nur Licht und Luft von der Stadt 
fernzuhalten. So wurde 1812 der Obere Tor­
turm in Scheßlitz abgebrochen; der Land­
richter hatte sich entschieden dafür ausge­
sprochen: „J) er ist nicht zur Feuerwache ge­
eignet, weil er viel zu niedrig ist [...], 2) auch 
zur Wohnung ist er nicht mehr tauglich, 
indem er äußerst baufällig ist und [...] sogar 
den Einsturz drohet [...]. 3) Wollte eine Repa­
ratur hieran vorgenommen werden, so wäre 
solche zwecklos und würde eine ungeheure, un- 
verhältnißmäßige Summe erfordern. 4) Über­
dies gewährt er einen traurigen Anblick und 
verdunkelt das Freundliche des hiesigen Flek- 
kens auf eine auffallende Weiße. “

Längst hatte der Türmer Franz Bäumel ein 
Haus erworben. Daher komme er, so der 
Landrichter, „nicht in Verlegenheit“, und für 
die durch den Abbruch entzogene freie Woh­
nung könne die Stadt ihn ja entschädigen. 
Das komme allemal billiger als der Bau­
unterhalt des Turmes.

In einem weiteren Schreiben beschäftigte 
sich der Landrichter mit der Frage, wie sich 
Arbeit und Besoldung des Türmers durch den 
Abbruch änderten. Demnach erhielt Bäumel 
ein festes Gehalt von rund 25 Gulden im 
Jahr, davon 5 für den nächtlichen Wach­
dienst, und er durfte eine halbe Wiese nutzen, 
die ihm eine „Fuhr Heu “ erbrachte. Zum Ver­
gleich: Das Sollgehalt für einen Schullehrer, 
das allerdings nicht überall erreicht wurde, 
belief sich auf 300 Gulden im Jahr, und die 
Mönche der aufgehobenen Klöster Banz, 
Langheim und Michelsberg erhielten Pensio­
nen zwischen 400 und 600 Gulden.

Doch neben dem Fixgehalt bezog der Tür­
mer noch „Accidenzien “. So erhielt er 6 Kreu­
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zer für jeden Todesfall, bei dem das Glöck­
chen auf dem Turm geläutet wurde, und „bey 
Kindstaufen und Hochzeiten wird aus dem 
Thurm geblaßen, wofür eine willkührliche 
Gratifikation gereicht wird“ - es lag also an 
den Feiernden, wie reichlich die Gabe ausfiel.

Als Entschädigung für den Wegfall der 
Wohnung forderte Bäumel 25 Gulden - das 
sei „keineswegs übertrieben und äußerst bil­
lig “, meinte der Landrichter, zumal von der 
Besoldung 5 Gulden wegfielen, da der Tür­
mer ja keinen Wachdienst mehr zu leisten 
habe. Das Glöckchen könne „auf dem Kirch­
thurm angebracht und von ihm bey jedem To­
desfall dort geläutet“ werden, und „bey Kinds- 
taufen und Hochzeiten müste er seine Musick 
aus einem Nachbarshauße ertönen lassen. ‘<40)

Der Abbruch des Turms führte zum end­
gültigen Wegfall des Wachdienstes, was der 
Türmer begrüßt haben dürfte. Die Amtsbe­
zeichnung änderte sich nicht, in Scheßlitz gab 
es daher - ebenso wie in Weismain, wo der 
Kirchturm im frühen 19. Jahrhundert nicht 
mehr als Wohnsitz diente40 - künftig einen 
Türmer ohne Turm.

Vom Ende der Türmer
Aus dem Wächter des 16. Jahrhunderts war 

ein Stadtmusiker geworden. Doch auch diese 
Posten schaffte man nach und nach ab. In 
Staffelstein zog der Türmer Andreas Bäumel 
aus der schon erwähnten Scheßlitzer Familie, 
seit 1810 im Amt, nach dem Abbruch seines 
Dienst- und Wohnsitzes in den zweiten, den 
Unteren Stadtturm, der freilich nicht die glei­
che Fernsicht bot wie der Obere. Als er am 
10. Mai 1843 starb,42) wurde seine Stelle of­
fenbar nicht wieder besetzt.

In Kupferberg erklärte 1848 das Landge­
richt den Posten des Türmers für entbehrlich. 
Besser sei „eine geregelte Vertheilung dieses 
Gehaltes an tüchtige Musiker“ in der Stadt, 
damit „deren Eifer mehr angeregt und so [...] 
die ohnedem sehr gesunkene Kirchenmusik in 
Kupferberg gehoben“ werde.43)

In Weismain kämpfte die Stadtgemeinde 
1862 gegen die Verfügung des dortigen Land­
gerichts, es brauche keinen Türmer mehr: 

„Wenn [...] der Stadtthürmer früher ein Be- 
dürfniß für Weißmain war, so ist dieß um so 
mehr jetzt der Fall, da die Musik allenthal­
ben gepflegt wird und ohne gehörige Leitung 
eine gute Musik nicht möglich ist. “ Der Pfar­
rer hatte sich gegen die Wiederbesetzung der 
Stelle ausgesprochen, denn die Kirchenmu­
sik sei dank des Chorrektors in gutem Stand, 
und Tanzmusik sei bedenklich. Die Stadtver­
treter hielten entgegen, der Chorrektor sei 
schon betagt, so daß spätestens mit seinem 
Ausscheiden wieder ein städtischer Musiker 
nötig werde. Und „allein abgesehen davon, 
daß Spiel und Tanz von jeher auf der Welt 
waren, und bis zum Ende derselben sein wer­
den, wird nicht blos Tanzmusik gemacht. In 
einer Stadt giebt es eine Menge Gelegenhei­
ten, bey welchen eine gute Musik absolut 
nothwendig ist. Gesetzt ζ· B. der Herr Pfarrer 
feierte sein Jubiläum oder einer der Herrn 
Beamten bekäme einen Orden, was wäre die 
ganze Feierlichkeit ohne ordentliche Musik? “ 
Ein Weiteres komme hinzu: „daß vertrags­
mäßig der Stadtthürmer immer zwei Kinder 
umsonst in der Musik unterrichten muß“ - 
was die Lehrer nicht täten.441

Das endgültige Aus für die verbliebenen 
Türmer brachte im späten 19. Jahrhundert 
dann ein Wandel in der Kirchenmusik. In­
strumentalmusik, abgesehen vom Orgelspiel, 
trat in den Hintergrund oder verschwand 
ganz; der Chorgesang hingegen blühte unter 
dem Einfluß des Cäcilianismus auf. Der 
Scheßlitzer Stadtpfarrer etwa schrieb 1892 
an den Bürgermeister: „Die Einführung des 
Choral- u. polyphonen Kirchengesanges statt 
der bisherigen Kirchenmusik ist entsprechend 
den Weisungen des hochwürdigsten Oberhir­
ten nur eine Frage der Zeit. Dadurch fällt die 
Funktion eines Thürmers in hiesiger Pfarr­
kirche u. dessen Bezüge aus der Stiftung und 
den Accidenzien weg. “45)

In Lichtenfels wurde 1896 nach dem Tod 
des Türmers seine Stelle nicht mehr besetzt.4*'’1 
In Kronach endete die Reihe der Türmer mit 
dem Tod von Jakob Dippold (1834-1913), als 
Türmerssohn in Hollfeld geboren und ab 
1873 in Kronach auf dem Stadtturm tätig, dei 
nach ihm gelegentlich als Dippolds-Turm be­
zeichnet wird.47> In Scheßlitz gab es einst­
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weilen noch einen Türmer, der dazu ver­
pflichtet war, Prozessionen zu begleiten, an 
Königsfesten zu spielen und „unbemittelten 
u. armen Bürgerssöhnen die Musik unent- 
geldlich [!] ~u erlernen. ‘<48) Der letzte Türmer 
Georg Bäumel (1870-1935), nach dem Er­
sten Weltkrieg an die Spitze der Stadt ge­
wählt, gab am 2. Juli 1919 vor dem Stadtrat 
eine denkbar kurze Erklärung ab: ,.Herr Bür­
germeister Georg Bäumel kündigt heute den 
innegehabten Stadttürmerposten; vertrags­
mäßig besteht jährige Kündigung.“49) So 
endete sang- und klanglos mit dem Jahres­
wechsel 1919 20 die Geschichte der Scheß­
litzer Türmer.

Resümee
Am Beispiel bambergischer Amtsstädte läßt 

sich die Geschichte der Türmer wie folgt um­
reißen: Anfangs mehr Wächter, die dank ihrer 
berufsbedingten Beherrschung von Blasin­
strumenten auch im öffentlichen Raum musi­
zierten, mutierten die Vertreter dieses Be­
rufsstandes im Barock zu den beherrschenden 
Gestalten im Musikleben der Kleinstadt, glei­
chermaßen zuständig für Wache und Kir­
chenmusik, besoldet vornehmlich durch ihre 
Einnahmen als Musikanten bei öffentlichen 
und privaten Festen, geschützt durch Vor­
rechte gegenüber anderen Musikern. Sie 
waren vielseitige Könner ohne musikalische 
Grenzen. Im 19. Jahrhundert der freien Kon­
kurrenz preisgegeben, wurden sie zu Leitern 
städtischer Kapellen und zu Musiklehrem der 
Kleinstadt. Als die kirchlichen Pflichten im 
ausgehenden Jahrhundert schwanden, endete 
auch die Tätigkeit des Türmers. Musik wurde 
Privatsache.
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Zur Geschichte der Volksmusikpflege in Franken
von

Armin Griebel

Fund und Erfindung
Zwei Dinge vorweg:

1. Das Alpenländische, als die bayerische 
Volksmusik schlechthin, wird schon früh 
Leitbild und Vergleichsmaßstab der Volks­
musik in Franken. Ich habe daher das 
Thema nicht so eng gefaßt, wie es der Titel 
vorgibt und werde gelegentlich Exkurse 
ins alpenländische Terrain machen, um 
dem Phänomen Volksmusikpflege gerecht 
zu werden.

2. Zur Charakterisierung der Volksmusik­
pflege ist das Begriffspaar „Fund und Er­
findung“ hilfreich. Der Volkskundler und 
Singforscher Emst Klüsen hat es in den 
1960er Jahren in die volkskundliche Dis­
kussion eingebracht und damit den Streit 
um Folklore und Folklorismus, Tradition 
und Pflege aus der Sackgasse eines Den­
kens in Gegensätzen geführt.

Ausgangspunkt der Volksmusikpflege ist 
Herders seit dem späten 18. Jahrhundert wir­
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